
Artikel 1:
Der Mieter muss mindestens 18 Jahre alt sein und seit mindestens einem Jahr im Besitz eines
gültigen Führerscheins oder einer Mopedbescheinigung sein. Der Mieter sollte in den letzten 5
Jahren keinen Führerscheinentzug erlitten haben.

Artikel 2: 
Der Mieter muss den E-Chopper in gutem Zustand erhalten haben.  Es wird davon
ausgegangen, dass Nunature den E-Chopper in gutem Zustand übergeben hat.

Artikel 3:
Der Mieter haftet für Schäden, die durch Diebstahl entstehen, sowie für alle anderen
schuldhaften Schäden am gemieteten E-Chopper während der Mietzeit, die der Mieter
verursacht hat. Diese Schäden werden NuNature innerhalb von 30 Werktagen nach Ablauf der
Mietzeit erstattet.

Artikel 4:
NuNature ist jederzeit berechtigt, den gemieteten E-Chopper wegen angeblichen Missbrauchs
zu beschlagnahmen. zurückzunehmen.

Artikel 5:
Im Falle eines Diebstahls haftet der Mieter für den Tageswert des E-Choppers, da dieser nicht
durch NuNature versichert ist. Dies beinhaltet nicht den Mietverlust. Der aktuelle Marktwert
eines E-Choppers wird auf € 1.450 pro E-Chopper festgelegt.

Artikel 6:
Der Mieter ist verpflichtet, den ihm überlassenen E-Chopper pfleglich zu behandeln und ihn
bestimmungsgemäß zu nutzen.

Artikel 7:
Der Mieter haftet nicht für Schäden, die aus einem 
Sachmangel des E-Choppers resultieren, wenn dieser 
Sachmangel NuNature zuzuschreiben ist.
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Artikel 8:
Dem Mieter ist es nicht gestattet, den gemieteten E-Chopper an Dritte weiterzuvermieten
oder zu nutzen oder die Mietrechte ganz oder teilweise an Dritte zu übertragen.

Artikel 9:
Im Falle einer vorzeitigen Rückgabe gilt der volle Mietpreis weiter.

Artikel 10:
Neben der Einhaltung der Verkehrsregeln und der örtlich geltenden polizeilichen Vorschriften
ist es strengstens untersagt:
(a) das Befahren und Überfahren der Bordsteinkanten.
b) Mit dem E-Chopper während der Fahrt zusammenzustoßen.
c) Die Beförderung von mehr Personen als die vorgesehene Anzahl von Sitzplätzen.
d) Fahren ohne Helm.

Artikel 11:
NuNature erklärt, dass zu Gunsten des E-Choppers eine Haftpflichtversicherung mit einer
Selbstbeteiligung von 1.000,00 € pro Ereignis abgeschlossen wurde.

Artikel 12:
Überschreitung der Mietzeit:
Wenn Sie die vertraglich vereinbarte Mietdauer überschreiten, zahlen Sie zusätzlich zum
Mietpreis 3,00 € pro E-Chopper pro angefangene Viertelstunde.

Überschreitung der Kilometerzahl:
E-Chopper-Miete 3 Stunden mit maximal 35 km. Pro 5 km zusätzlich € 3,00
Miete eines E-Choppers für einen ganzen Tag mit maximal 50 km. Pro 5 km zusätzlich
€ 3,00


